B e k a n n t m a c h u n g
Richtlinien für Zuwendungen zu Kleinkläranlagen (RZKKA 2010);

Durch Veröffentlichung am 28.01.2011 sind rückwirkend zum 01.01.2011 die neuen Richtlinien für Zuwendungen zu Kleinkläranlagen (RZKKA 2010) in Kraft getreten

(www.rzkka.bayern.de) .

Die Förderung von Kleinkläranlagen wird nach Angaben des Umweltministeriums damit letztmalig bis zum 31.12.2014 verlängert. 

Die wesentlichste Änderung gegenüber den bisherigen RZKKA ist die Absenkung der Förderpauschale um rund ein Drittel.

Eine Verlängerung der Förderrichtlinie über 2014 hinaus wird seitens des Ministeriums ausgeschlossen.
Waldershof, 02.03.2011
STADT WALDERSHOF
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